
ENTSC H ET DU I'¡G

Pla$at:,,Doppelschöpfung"
mussbewiesenwerden

Vorsicht bei Sonderwünschen an den Bauträger
Werden Veränderungen an einer Wohnung beim Professionisten bestellt, haftet dieser flir Mängel

Wien - Zwei Werbeagenturen betei-
ligten sich 2oû9 an ei¡er Anti-Al-
kohol-Kampagne des Verkehrsmi-
nisteriums, In einer zweiten Bie-
terrunde waren die Konzepte einer
Agentur jenen der Konlurrentin
sehr ähnlich. Aìs sie den Zuschlag
erhielt und auf Urheberrechtsver-
Ietzung geklag wutde, trehauptete
sie, siahabe die anderen Vorschlä-
ge nicht gekannt; es sei eine ,paral-
lele Doppelschöpfung' gewesen,
In so einem Fall hat man den
Anschelnbeweis gegen sich. Die
Bekla$e muss beweisen, dass sie
nicht kopiert hat. IOGH 26. 5.20L7,
4 Ob 156117w, LexisNexis News)
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lVien - Bauträgerprojekte sind
auch deshalil verlockend, weil der
Käufer oft noch ,,mitgestalten"
und z. B. den Boden, die Sanitä¡-
ausstattung oder - wie in einem
jüngst vom Obersten Gerlchtshof
entschiedenen Fall - die Hei-
zungsart ändorn und an seine
Wünsche anpassen kann. Span-
nende Fragen ergeben sich aber,
wenn ein solcher Sonde¡wunsch
Måingel aufrn¡eist. Für den Käufer
ist galz wesentlich, zu kldren, an

wen er sich in einem solchen Fall
wenden soll: an den Bauträger,
oder an denienigen, der den Son-
derwunsch ausgeführt hat?

Dazu gilt grundsätzlich, dass
sich der Käufer an denienigen hal-
ten muss, bei dem er den Sonder-
wunsch in Auftrag gegeben hat.
Wer das ist, kann aber nicht
immer leicht festgestellt werden:
Der Bauträgervertrag sieht in die-
sem Zusammenhang häufig zwei
Grundmuster vor, Variante a): Der
Bauträger koordiniert die Sonder-
wunschausführungen, was be'

deuiet, dass diese nur beim Bau-
träger bestellt werden dürfen. Bei
Vaiiante b) hat sich der Kunde sel-
ber an den Professionisten zu rich-
ten und etwa die größere und
schönere Badewanne direkt beim
ausführenden Installateur zu be-
stellen, der diese dann einbaut,

Da Va¡iante b) tendenziell dazu
geeignet ist, Chaos auf der Bau'
ételle zu verursâchen, wird häufig
Va¡iante a) gewåihlt. Allerdings
gibt es auch bei Variante a) ver-
òchiedene Möglichkeiten, die sich
j uristisch dadurch unterscheirlen,
dass ein Mal ein Vertrag mit dem
Bauträger zustande kommt, ein
a¡rderes Mal mit dem Professionis-
ten des Bauträgers. Im letzten Fall
beauftragt man füber den Bau-
träger) den Installateur, was zur
Folge hat, dass der Bauträger für
einen Mangel nicht haftet und
ma¡r sich im Schadensfall an den
Installateur wenclen muss/kana.

In einem aktuellen Fall (OGH
7. 6. 201.7, 3 ob 6711.72) hat ein
Bauträger seine Kunden im Ver-
trag da¡über informiert, dass
Sonderwünsche beim (j eweiligen)
Professionisten zu bestellen sind.
Allerdings hat der Bauträger selbst
dann aber ein Sonderwr¡nschpro-
tokoll aufgenommen und die Um-
setzuns der Sonderwünsche über
seinen" lnsta]lateur koordiniert
und veranlasst. Der Bauträger hat,
als Måingel aufgetreten sind, zwar
noch die Behebung dieser Mängel
koordiniert, dann aber Gewähr-
Ìeistungsansprüche abgeìehnt
und darauf verwiesen, dass der
Vertrag über die Sonderwünsche
mit dem Installateur direkt zu-
stande gekomrnen sei,

Der OGH gab dem Bauträger
Recht und wies darauf hin, dass
der Käufer sehr gute Gninde
haben muss, trotz Fesilegung im
Vertrag, dass,die Sonderwünsche
beim Professionisten zu beauftra-
gen sind, davon auszugehen, dass
ein Vertrag mit dem Bauträger zu-
stande kommt. Im gegenständli-
chen Falì haben die Umstände,
dass der Bauträger zwa¡ das Son-
derwunschprotokoll aufgenom-
men und die Ausführung der Son-
derwünsche und letztlich auch
einen Mängelbehebungsversuch
koordiniert hat, nicht ausgereicht.

OGH schafift Rechtssicherheit

Diese Entscheidung bestätigt,
dass in jedem einzelnen Fall exakt
geprüft werden muss, wer geklagt
wird. Sie ist auch hilf¡eich, weil
sie mehr Rechtssicherheit schafft
und vertragliche Erkldrungen als
bindend bestätigt. Der OGH ver-
warf die Ârgumentation der Käu-
fer, der Bautrå,iger sei konkludent
(durch schìüssiges Verhalten)
deswegen von der vertraglichen
Vorgabe, dass die Sonderwünsche
beim Professionisten bestellt
rvcreln¡r uriisson, altgogangen, wcil
or oin Sontlern'tt¡rsclrprotokoll
nufgenommen und dio Ausftih-
rung der Sonderwünsche koordi-
niert hat. Der Käufe¡ ist - wenn
Mängel auftreten - weiterhin
gescñützt, muss sich aber an
den,,zuständigen Profession isten"
wenden.
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